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A01-L01

n Krankenhausreform ruht
Steht Lauterbachs großes Prestigeprojekt vor dem Aus?

Berlin (opg) – Das Tauziehen um das Krankenhaustransparenz-

gesetz geht weiter, sogar der ganze Krankenhausreformpro-

zess droht zu scheitern. Bundesgesundheitsminister Prof. Karl 

Lauterbach (SPD) wirft den unionsgeführten Länder Blockade 

vor. Hintergrund: Per Bundesratsbeschluss ist das Transparenz-

gesetz in den Vermittlungsausschuss gelandet. Dort sei es aber 

bisher noch nicht behandelt worden, weil es die Länder nicht 

auf die Tagesordnung setzen würden, so der Vorwurf aus dem 

Bundesgesundheitsministerium (BMG).

Vor laufenden Kameras gibt Lauterbach den Ländern am 11. Januar 

die Schuld, falls eine Krankenhausinsolvenzwelle anrollt. „Wenn 

wir dieses Gesetz nicht durchgesetzt bekommen, ist ein Kranken-

haussterben in großen Teilen Deutschlands schwer abwendbar.“ Ins 

Transparenzgesetz hat der Bund Finanzhilfen für die Krankenhäuser 

gepackt. Solange das Gesetz aber nicht in Kraft tritt, können die-

se Mittel nicht fließen. Laut Lauterbach handele es sich um sechs 

bis acht Milliarden Euro. Damit könne ein Kliniksterben abgewen-

det werden. Der Bundesminister appelliert an die unionsgeführten 

Länder, das Gesetz nun auf die Tagesordnung des Vermittlungsaus-

schusses zu setzen, damit es in der nächsten Sitzung des Bundes-

rats am 2. Februar beschlossen werden kann.

Laumann: Lauterbach ist „dreist“

Erst wenn das geschieht, würde das BMG den Ländern die aktuelle 

Ministeriumsversion des Arbeitsentwurfs zum Krankenhausversor-

gungsverbesserungsgesetz (KHVVG) senden, damit am gemeinsamen 

Referentenentwurf gearbeitet werden kann. Offizielle Begründung 

des BMG: Im Transparenzgesetz steckten technische Voraussetzun-

gen für das KHVVG. Ein Druckmittel in den Händen des Bundesministers dürfte es 

aber auch sein. Die unionsgeführten Länder lassen Lauterbach allerdings auflaufen, 

zum Beispiel Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU): 

„Das Transparenzgesetz, die große Reform der Krankenhausfinanzierung und die 

wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser in der aktuellen Situation sind dreierlei 

Paar Schuhe.“ Er bezeichnet das Verhalten von Lauterbach als „dreist“ und erinnert 

diesen an die beschlossene Bundesratsinitiative zur finanziellen Unterstützung der 

Krankenhäuser. Die fordert auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die 

Bundesgesund-
heitsminister 
Prof. Karl Lau-
terbach wirft 
den unionsge-
führten Länder 
Blockade vor. 
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sich auf die Seite der Länder schlägt. Die im Transpa-

renzgesetz zugesagten Mittel reichten ohnehin nicht 

aus. „Wenn der Bund gegenüber den Ländern beim 

Transparenzgesetz nicht zu Kompromissen bereit ist 

und keine Einigung zu Stande kommt, darf das nicht 

zulasten der Krankenhäuser gehen“, mahnt DKG-

Vorstandschef Dr. Gerald Gaß. „Wir brauchen jetzt 

schnelle Entscheidungen, die die Versorgungssicher-

heit für die Patienten auch in den kommenden Mo-

naten gewährleisten.“ Notfalls müsse Lauterbach die 

Finanzhilfen für Krankenhäuser in andere Gesetzgebungsvorhaben unterbringen.

„Frisches Geld“ für notleidende Kliniken

Auch die Landkreise und Kommunen sind auf Länderseite. Dr. Uwe Brandl, Präsi-

dent des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sieht im Transparenzgesetz einen  

„eklatanten“ Eingriff in die Planungsho-

heit. Wie die DKG fordern er und Rein-

hard Sager, Präsident des Deutschen 

Landkreistages, am 15. Januar nach ei-

nem Gespräch mit Lauterbach schnell 

„frisches Geld“ für notleidende Kliniken. 

Zwar freuen sie sich über einen Trans-

formationsfonds, doch der komme wo-

möglich zu spät. Über diesen geplanten 

Topf lässt sich Lauterbach einige Details 

entlocken. Er stellt einen „zweistelligen 

Milliardenbetrag“ in Aussicht, finanziert durch die Krankenkassen und Steuereinnah-

men der Länder. Näheres sei im ministeriumseigenen Referentenentwurf formuliert. 

Die Kassen sind not amused. Die Transformation sei eine gesamtgesellschaftliche 

Ausgabe, „die in erster Linie von Bund und Ländern gestemmt werden muss“, meint 

AOK-Bundesverbandschefin Dr. Carola Reimann. „Es darf nicht darauf hinauslaufen, 

dass die Politik wieder einmal allein in die Taschen der Beitragszahlenden greift.“

Weller: Stichtag 24. April

Das Hickhack mit den Ländern um das Transparenzgesetz sorgt unterdessen für 

einen Stopp des Prozesses. „Wir haben die Krankenhausreform erstmal ruhen las-

sen“, drückt es Michael Weller, BMG-Abteilungsleiter „Gesundheitsversorgung und 

Krankenversicherung“ am 12. Januar unverblümt aus. Auf dem wissenschaftlichen 

Symposium der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen (GRPG) 

setzt er seine Hoffnungen auf die Bundesratssitzung am 2. Februar. Ziel sei es, dass 

„Wir brauchen 
jetzt schnelle Ent-
scheidungen, die 
die Versorgungs-
sicherheit für die 
Patienten auch 
in den kommen-
den Monaten 
gewährleisten“, 
fordert DKG-
Chef Dr. Gerald 
Gaß. © pag, 
Fiolka
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das Transparenzgesetz so beschlossen wird, wie es in 

den Bundesrat gekommen ist, inklusive der Protokoll-

erklärung des Bundes, die unter anderem die Erhöhung 

des Landesbasisfallwerts vorsieht. Eine kühne Ansage, 

wenn denn wirklich keine Kompromisse gegenüber 

den Ländern gemacht werden. Auch Lauterbach hält 

sich bedeckt und gibt am 15. Januar zu Protokoll, dass 

er über mögliche Zugeständnisse an die Länder vorab 

nicht kommunizieren wolle.

Ziel Bundeskabinett noch erreichbar?

Auf jeden Fall ist Tempo angesagt. Zwar betont Lauterbach ständig, 

dass man sich noch im Zeitplan finde. Weller klingt auf dem Symposi-

um allerdings alarmistischer. „Uns läuft die Zeit davon.“ Als Stichtag 

gibt er den 24. April an. An diesem Datum bestehe die letzte Mög-

lichkeit, das Reformgesetz durch das Bundeskabinett zu bringen, da-

mit es spätestens zum 1. Januar 2025 in Kraft treten kann. Danach 

werde die Luft immer enger. Das gelte auch für andere Gesetze 

wie die Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetze, Notfallreform, 

Rettungsdienstreform oder gematik-Neuordnung.

Wasser auf die Mühlen der Kritiker der Krankenhausreform a la Lauterbach ist 

die neue Auswirkungsanalyse der Firma Vebeto im Auftrag der DKG. Die findet in 

einer Simulation keine Anhaltspunkte dafür, dass die geplante Vorhaltevergütung 

kleinen Krankenhäusern hinsichtlich des wirtschaftlichen Überlebens helfe. Auch 

für die von Lauterbach angekündigte Entökonomisierung der Häuser erkennt Vebeto 

nur wenige Hinweise: „Die Einnahmen eines Krankenhauses hängen weiterhin 

stark davon ab, wie sich seine Fallzahlen entwickeln.“

Erleidet die ganze Reform nun Schiffbruch? Denn bisher konnten sich viele 

Player immerhin mit der Vorhaltevergütung anfreunden. Leveleinteilung und Trans-

parenz wollte der Bund bereits ohne die Länder und nur noch mit Symbol- und 

Servicecharakter machen. Und selbst dieses Gesetz wackelt bekanntlich. Dass die 

Länder Leistungsgruppen, weiteres Kernelement der Krankenhausreform, einfach 

aus Planungsgründen ohne Vergütungsaspekt einführen können, beweist Laumann 

in Nordrhein-Westfalen.

Erweiterte Sicherstellungszuschläge statt Vorhaltung

Werden nun die Ideen des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV) realis-

tischer? Sein Direktor Dr. Florian Reuther spricht sich auf der GRPG-Veranstaltung 

gegen die vom BMG vorgeschlagene 60-prozentige Vorhaltevergütung aus und 

„Wir haben 
die Kranken-
hausreform 
erstmal ruhen 
lassen“, drückt 
es Michael 
Weller, BMG-
Abteilungslei-
ter, unverblümt 
aus. © pag, 
Fiolka
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Möglichkeit, das Reformgesetz 
durch das Bundeskabinett zu 
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com, Alexey Novikov
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schlägt 40 Prozent vor. Generell sieht der PKV-Verband 

die Vorhaltefinanzierung kritisch. „Wir halten es für 

ein Problem, wenn Vergütung ohne Leistung fließt“, 

so Reuther. Um versorgungsrelevante Kliniken in struk-

turschwachen Region zu unterstützen, gebe es bereits 

im jetzigen System ein Instrument – die Sicherstel-

lungszuschläge. Diese könne man leicht ausbauen und 

um Leistungen ergänzen, findet Reuther, „bevor man 

das ganze System umstellt und die Vorhaltevergütung 

über alles ausschüttet“.

t  zurück zum Inhalt  E-Mail an die Redaktion  u

A02-L02

n Alleskönner INZ
Lauterbachs erster Aufschlag zur Notfallreform

Berlin (opg) – Vom Rezept über die Facharztüberweisung bis hin zur aku-

ten Schlaganfallversorgung: Die Integrierten Notfallzentren (INZ) werden 

die eierlegende Wollmilchsau im Gesundheitswesen. Das legt zumindest 

das Eckpunktepapier aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zur 

Reform der Notfallversorgung nahe, vorgestellt von Prof. Karl Lauterbach 

(SPD) am 16. Januar. Als Ort wählt der Minister dafür die Leitstelle des Ärzt-

lichen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin. 

Dort werde das INZ bereits gelebt, meint KV-Chef Burkhard Ruppert.

Die INZ bestehen laut Eckpunktepapier aus der Not-

aufnahme eines Krankenhauses, einer KV-Notdienst-

praxis und einer zentralen Ersteinschätzungsstelle 

(gemeinsamer Tresen). Geplant sind dort außerdem 

Terminvergaben – durch Anbindung an die Termin-

servicestellen (TSS) – Arzneimittelabgaben sowie 

Krankschreibungen. 

Ein INZ auf 400.000 Einwohner

Und wer hat den Hut auf? „Die Verantwortung für 

die Einrichtung der zentralen Ersteinschätzungsstelle 

obliegt grundsätzlich dem Krankenhaus“, heißt es 

in den Eckpunkten. „Abweichende Vereinbarungen 

sind möglich.“ Vorgesehen ist eine gesonderte fall-

PKV-Direktor Dr. Florian Reuther 
meint zur Vorhaltefinanzierung: 
„Wir halten es für ein Problem, 
wenn Vergütung ohne Leistung 
fließt.“ © pag, Fiolka

In der Leitstelle des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der KV Berlin 
wird das INZ bereits gelebt, meint KV-Chef Burkhard Ruppert. 
Gesundheitsminister Lauterbach besucht ihn am 16. Januar. 
© imago images, Metodi Popow

mailto:opg%40pa-gesundheit.de?subject=OPG-Ausgabe%2002-2024


OPG 02 | 2024   

© PAG 2024  •  22. Jahrgang 24. Januar 2024  •  Seite 6

bezogene Vergütung im EBM. Patienten würden nicht zur Kasse gebeten. „Eine 

Gebühr für die Inanspruchnahme der Notfallzentren kann ich ausschließen“, 

betont Lauterbach. Folgende Öffnungszeiten der KV-Notdienstpraxen sind ge-

plant: An Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr; montags, dienstags 

und donnerstags von 18 bis 21 Uhr, mittwochs und freitags von 14 bis 21 Uhr. 

Kürzere Öffnungszeiten sind bei nachgewiesener Unwirtschaftlichkeit durch eine 

Kooperationsvereinbarung zwischen KV und Krankenhaus möglich. Damit ist die 

24/7-Bereitschaft, wie sie die Krankenhaus-Regierungskommission vor gut einem 

Jahr empfohlen hat, vom Tisch. Neben den regulären INZ soll es auch Integrierte 

Notfallzentren für Kinder und Jugendliche (KINZ) geben – „dort, wo es die Ka-

pazitäten zulassen“, teilt das BMG mit. Die INZ- und KINZ-Standorte legen die 

Selbstverwaltungspartner fest. Kommt es zu keiner Einigung, entscheidet das 

Land. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll per Richtlinie die Anforderungen an 

die Notdienstpraxen definieren. Lauterbach hält ein INZ auf 400.000 Einwohner 

für realistisch. Das würde rund 200 solcher Einrichtungen bedeuten.

Vorhaltepauschale für TSS

Idealerweise schlagen die Bürger aber gar nicht zu-

erst in den INZ auf, sondern rufen vorher die 112 des 

Rettungsdienstes oder die 116117 der KV-Termin- 

servicestellen an. Lauterbachs Notfallreform sieht 

eine digitale Vernetzung beider Angebote im Sinne 

einer effizienten Patientensteuerung vor. Per Soft-

wareunterstützung sollen die Anrufer triagiert wer-

den. Wenn möglich könnte der Fall bereits am Telefon 

und/oder mit Hilfe telemedizinischer Möglichkeiten 

abgeschlossen werden. Für die 112/116117-Vernetzung müssen die KVen Ko-

operationen mit den Rettungsleitstellen eingehen. Für diese Angebote würden 

„zusätzliche Mittel durch die Gesetzliche Krankenversicherung und die KVen über 

eine pauschale Vorhaltefinanzierung im § 105 Absatz 1b SGB V bereitgestellt“, ist 

dem Eckpunktepapier zu entnehmen.

24/7-Sicherstellungsauftrag

Die notdienstliche Akutversorgung will Lauterbach bundesweit vereinheitlichen. 

„Dazu wird der Sicherstellungsauftrag der KVen konkretisiert“, teilt das BMG mit. 

Laut den Eckpunkten „werden die KVen verpflichtet, 24/7 eine telemedizinische 

Versorgung (telefonisch oder per Videoanruf, einschließlich einer kinder- und ju-

gendärztlichen Versorgung) sowie 24/7 eine aufsuchende Versorgung insbesondere 

für immobile Patientinnen und Patienten bereitzustellen“. 

Patientensteuerung in der 
Leitstelle des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes der KV Berlin
 © pag, Fiolka
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In den Räumen der KV Berlin wirbt Lauterbach für seine Reformideen: „Wir ha-

ben ein unfassbar großes Potenzial, Geld zu sparen und gleichzeitig die Versorgung 

zu verbessern.“ Die ersten Reaktionen auf die Eckpunkte fallen durchaus positiv aus. 

Der GKV-Spitzenverband spricht von einer richtigen Richtung. Er geht davon aus, 

dass 730 INZ notwendig seien, also deutlich mehr als der Minister. „Entscheidend ist 

eine bessere Verteilung in ländlichen Ge-

bieten, damit für alle Menschen ein In-

tegriertes Notfallzentrum in erreichbarer 

Nähe liegt“, meint Vorständin Stefanie 

Stoff-Ahnis. „Mit den heute vorgelegten 

Eckpunkten werden mehr Brücken ge-

baut als Gräben aufgerissen“, goutiert 

Dr. Dominik von Stillfried, Vorstandsvor-

sitzender des Zentralinstituts für die kas-

senärztliche Versorgung. Lobend hebt er 

unter anderem hervor, dass keine Rund-

um-die-Uhr-Besetzung der Kassenärzte 

in den INZ vorgesehen ist. 

Reinhardt warnt vor drittem Sektor

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) reagiert mit gemisch-

ten Gefühlen. Bemerkenswert: Dass der INZ-Tresen in die Verant-

wortung der Kliniken fallen soll, kritisiert sie nicht. Die Vernetzung 

von Rettungsleitstellen und TTS bewertet ihr Vorstand positiv. Aber: 

„Fern der Realität ist vor dem Hintergrund knapper personeller medi-

zinischer Ressourcen, eine 24/7-Versorgung ,aufsuchender Art‘ etwa 

durch Fahrdienste einrichten zu wollen.“ Das sieht auch die Bundes-

ärztekammer kritisch. Präsident Dr. Klaus Reinhardt befürchtet, „dass 

reguläre Versorgungsangebote umgangen werden“. Und weiter: 

„Die Etablierung von INZ darf nicht zur Schaffung einer dritten Versorgungssäule 

führen, die neben anderem auch zu einer weiteren Verschärfung des ärztlichen und 

nichtärztlichen Fachkräftemangels führen würde.“

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt die Ideen zur Patienten-

steuerung und die geplanten Gründungen von INZ und KINZ. Fragen hat sie zu 

den Öffnungszeiten der KV-Notdienstpraxen bis 21 Uhr. „Hier scheint der Bun-

desgesundheitsminister den bisherigen Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen 

Vereinigungen grundlegend begrenzen zu wollen. Unklar bleibt, ob dann auch das 

Budget der KVen entsprechend bereinigt wird, oder ob die Krankenkassen für die 

ambulante Notfallversorgung nach 21 Uhr zusätzliche Finanzmittel bereitstellen.“ 

„Mit den heute vorgelegten Eckpunkten 
werden mehr Brücken gebaut als Gräben 
aufgerissen“, findet Dr. Dominik von 
Stillfried, Vorstandsvorsitzender des ZI-
Instituts. © pag, Fiolka (beide Fotos)

„Entscheidend ist eine bessere Verteilung 
in ländlichen Gebieten, damit für alle 
Menschen ein Integriertes Notfallzentrum 
in erreichbarer Nähe liegt“, meint GKV-
SV-Vorständin Stefanie Stoff-Ahnis.

„Die Etablierung von INZ darf 
nicht zur Schaffung einer drit-
ten Versorgungssäule führen,“ 
warnt BÄK-Präsident Dr. Klaus 
Reinhardt. © pag, Fiolka
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Berlins KV-Vorsitzender Ruppert hält fest, dass viele der Vorschläge 

aus Lauterbachs Eckpunktepapier in der Hauptstadt bereits gelebte 

Realität sei. Allerdings arbeite die KV defizitär, um diese Angebote zu 

gewährleisten. „Für mehr Leistungen sind mehr Ressourcen erforder-

lich“, verlangt er.

Ganz und gar nicht zufrieden ist der Deutsche Hebammenver-

band, die Eckpunkte ignorierten Mütter und Schwangere. „Obwohl 

die Notfallambulanzen und Kreißsäle jetzt schon maßlos überfüllt 

sind, sieht es Herr Lauterbach nicht für notwendig an, adäquate An-

laufstellen für die betroffenen Frauen zu schaffen.“

l Link:  BMG, Eckpunkte Reform der Notfallversorgung, 16. Januar 2024, PDF, 6 Seiten

l Link:  Kassenärztliche Bundesvereinigung, Marburger Bund, Hausärztinnen- und Haus- 
ärzteverband, Eckpunkte einer Reform der Notfallversorgung, Januar 2024, PDF, 
4 Seiten
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Eckpunkte vor den Eckpunkten 

Einen Tag bevor Lauterbach seine Eckpunkte präsentiert, warten die Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung, der Marburger Bund und der Hausärztinnen- und 

Hausärzteverband mit gemeinsamen Eckpunkten zur Reform der Notfallversor-

gung auf. Unterstützt werden sie vom Spitzenverband Fachärzte Deutschlands 

und dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Gefordert wird unter 

anderem eine „sektorenübergreifende, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 

schnellstmögliche Vermittlung der betroffenen Patientinnen und Patienten in 

die für sie beste Versorgungsebene“. Dabei müsse der Grundsatz „ambulant 

vor stationär“ gelten. Die Art der Kontaktaufnahme – per Telefon oder persön-

lich – spiele keine Rolle. Allerdings wünschen sich die ärztlichen Standesvertre-

ter, dass zuerst angerufen werde. In diesem Zusammenhang heißen sie eine 

Vernetzung von 112 und 116117 gut. „Leistungsorte“ der Notfallversorgung 

könnten nach den Eckpunkten die Integrierten Notfallzentren sein. Auch die 

Idee des gemeinsamen Tresens als Ort der Ersteinschätzung am Krankenhaus 

greift das Ärztepaper auf. „In Abhängigkeit vom Ergebnis der Ersteinschätzung 

erfolgt ein ärztlicher Kontakt, entweder durch den ärztlichen Bereitschafts-

dienst, niedergelassene (Kooperations-)Praxen oder durch Ärztinnen und Ärzte 

des Krankenhauses.“ 

„Für mehr Leistungen sind mehr Ressourcen 
erforderlich“, verlangt Berlins KV-Vorsitzender 
Ruppert. © imago images, Mauersberger

http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/02.01-Eckpunkte_Notfallreform_16.01.2024.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/02.02-2024_01_15_Eckpunktepapier_Notfallversorgung.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/02.02-2024_01_15_Eckpunktepapier_Notfallversorgung.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/02.02-2024_01_15_Eckpunktepapier_Notfallversorgung.pdf
mailto:opg%40pa-gesundheit.de?subject=OPG-Ausgabe%2002-2024
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A03-L03

n Gesundheitspolitischer Gemischtwarenladen
Doch noch finden sich nicht alle Versprechen im GVSG-Entwurf

Berlin (opg) – Ein überarbeiteter Referentenentwurf zum ersten Gesund-

heitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) kursiert. Datiert ist er auf den  

19. Dezember 2023 und damit längst von den zwischenzeitlichen Ankün-

digungen des Ministers überholt. Die Entbudgetierung hausärztlicher Leis-

tungen ist dort zwar vorgesehen. Es fehlen aber die Chronikerpauschale, 

die Vorhaltepauschale und die Regress-Bagatellgrenze bei Arzneimittelver-

ordnungen – Maßnahmen, die Gesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach 

(SPD) in diesem Gesetz unterbringen will.

„Die Leistungen der allgemeinen hausärztlichen Versorgung [werden] von men-

genbegrenzenden oder honorarmindernden Maßnahmen der morbiditätsbeding-

ten Gesamtvergütung und der Honorarverteilung ausgenommen“, heißt es im Ent-

wurf zum Stichwort Entbudgetierung. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) 

geht von jährlichen Kosten zu Lasten der GKV „in Höhe eines unteren dreistelligen 

Millionenbetrages“ aus. Dem Vernehmen nach soll der Referentenentwurf zeitnah 

um die weiteren, von Lauterbach auf dem Hausärzte-Krisengipfel versprochenen 

Maßnahmen ergänzt werden und dann in die Ressortabstimmung gehen.

Gesundheitskiosks, Gesundheitsregionen, G-BA-Reform

Weiterer Inhalt des geplanten Gesetzes (Stand 19. Dezember), das wie ein gesund-

heitspolitischer Gemischtwarenladen wirkt, ist die bundesweite Etablierung der Ge-

sundheitskioske. Sie sollen in Ballungsgebieten oder strukturschwachen Regionen 

gegründet werden. Initiativrecht liege laut Entwurf bei der Kommune, die diese 

Einrichtungen dann mit den Krankenkassen errichten kann. Letztere müssten für 

die Finanzierung aufkommen. Das BMG rechnet mit Gründungskosten von 32.000 

Euro pro Kiosk. Jährlich stünden 400.000 Euro an, von 

denen die GKV 74,5 Prozent tragen soll, die private 

Krankenversicherung 5,5 und die Kommunen 20 Pro-

zent. Lauterbachs Haus geht für 2024 von 30 Gesund-

heitskiosken aus.

Ferner sollen Kassen mit Kommunen sogenannte 

Gesundheitsregionenverträge schließen können. So 

könnten sektorenübergreifende Netzwerke der regio-

nalen Versorgung entstehen. Die Rechtsgrundlage für 

Primärversorgungszentren will Lauterbach im SGB V 

verankern. Dabei handelt es sich um „ein besonderes 

hausärztliches Versorgungsangebot […], das insbe-

Die Gründungskosten von durchschnittlich 32.000 Euro pro Kiosk 
teilen sich die GKV (74,5%), die PKV (5,5%) und die Kommune 
(20%). © Gesundheit für Billstedt/Horn UG
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sondere den besonderen medizinischen Bedürfnissen älterer und 

multimorbider Patientinnen und Patienten gerecht wird“, heißt es 

im Entwurf. Darüber hinaus verspricht das BMG Kommunen, die 

ein Medizinisches Versorgungszentrum als GmbH gründen wollen,  

Erleichterungen, indem die gesetzlich vorgesehenen Sicherheitsleis-

tungen begrenzt werden.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) steht vor einer Reform: 

Künftig kann die Patientenvertretung nach Vorstellungen des BMG ein 

einmaliges Vetorecht bei Beschlüssen einlegen, „wodurch eine erneute 

Auseinandersetzung mit den bestehenden Bedenken oder Einwän-

den der Patientenvertretung in den Gremien des G-BA erfolgen soll. 

Ein erneut ablehnendes Votum der Patientenvertretung soll jedoch 

nur bei einer maßgeblichen Änderung zu einer erneuten Hemmung 

führen können.“ Außerdem soll bei pflegerelevanten Themen eine 

Pflegevertretung ein Antrags- und Mitberatungsrecht bekommen.

Krankenkassen-Transparenzportal

Ferner will Lauterbach ein Krankenkassen-Transparenzportal ins Leben rufen, wel-

ches für Versicherte Informationen über beispielsweise Ablehnungen, Widersprü-

che oder Klagen im Leistungsgeschehen bereithält. Um Fehlverhalten im Gesund-

heitswesen besser zu ahnden, sollen Landesverbände der Krankenkassen stärker in 

diese Arbeit eingebunden, Datenübermittlungsbefugnisse erweitert und die Vor-

aussetzungen für eine KI-gestützte Datenverarbeitung gesetzlich klargestellt wer-

den. Darüber hinaus ist eine bundesweite Betrugsdatenbank geplant. Und die von 

Lauterbach angekündigte Streichung homöopathischer und anthroposophischer 

Mittel aus den Satzungsleistungen ist bereits Bestandteil des Entwurfs und entlaste 

die Kassen „in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrages“.

Die Kassen machen sich aber Sorgen wegen der angekündigten Entbudgetie-

rung hausärztlicher Leistungen. Der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbands be-

fürchtet in einer am 17. Januar verabschiedeten Erklärung kurz- und mittelfristig 

Mehrausgaben in Milliardenhöhe, während Lauterbachs Haus zunächst nur von 

einem unteren dreistelligen Millionenbetrag spricht. Außerdem verfestigte der 

Wegfall der Budgets die Über- und Fehlversorgung. „Für Patientinnen und Patien-

ten ergeben sich daraus keine Vorteile in der Versorgung“, heißt es im Schreiben 

der Kassenvertreter. Ihnen graut es schon vor der nächsten Stufe, der Entbudge-

tierung fachärztlicher Leistungen. Das sei „völlig indiskutabel“.

l Link:  Referentenentwurf des BMG, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesund-
heitsversorgung in der Kommune (Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz – 
GVSG), Bearbeitungsstand: 19. Dezember 2023, PDF, 77 Seiten

t  zurück zum Inhalt  E-Mail an die Redaktion  u
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A04-L04

INTERVIEW

n „Das BMG-Papier verfehlt sein eigentliches Thema“
Gesundheitsökonom Wasem über Empfehlungen zur GKV-Stabilisierung

Berlin (opg) – Von den Empfehlungen für eine stabile, verlässliche und soli- 

darische Finanzierung der GKV, die das Bundesgesundheitsministerium 

(BMG) jetzt vorgelegt hat, haben sich die Kassen mehr versprochen. Um es 

vorsichtig auszudrücken. Als einzige Adhoc-Maßnahme formuliert das Res-

sort von Minister Prof. Karl Lauterbach ein Homöopathie-Verbot. Warum 

diese Maßnahme indirekt zu Mehrkosten führen kann, skizziert Prof. Jürgen 

Wasem im Interview. Der Gesundheitsökonom verrät außerdem, warum das 

BMG das Thema verfehlt hat, wie sich die Zusatzbeiträge entwickeln könn-

ten und welche Reform dauerhaft mehr Geld kosten wird.

opg: Welchen Effekt könnte das Homöopathie-Verbot 

haben? Verschreiben die Ärzte dann vermehrt Rx-

Medikamente? Dann wäre die ohnehin minimale Ein-

sparung dahin…

Wasem: Wirklich gute Daten dazu gibt es nicht. Aber 

einer der bisherigen Befunde war, dass die Verschrei-

bung von homöopathischen Arzneimitteln teilweise 

die Verordnung von verschreibungspflichtigen Arznei-

mitteln ersetzt. Insoweit gibt es ein gewisses Potenzial, 

dass das jetzt in die andere Richtung geht und in finan-

zieller Hinsicht dann sogar zu Mehrkosten führt. Auch 

wird wohl die Zahl der Arztkontakte zunehmen, denn 

häufig ist ja Homöopathie Selbstmedikation, man be-

nötigt also keine ärztliche Verordnung. Aber wenn ich 

Karl Lauterbach richtig verstehe, sind die Einsparun-

gen ohnehin nur ein „Mitnahme-Effekt“, weil er aus 

inhaltlicher Sicht den Homöopathika an den Kragen 

möchte. Die Position hat Lauterbach übrigens schon 

seit vielen Jahren – jetzt hat er die Gelegenheit, sie 

umzusetzen.

opg: Zu Ende Mai 2023 sollte das BMG konkrete Vor-

schläge zur Stabilisierung der GKV-Finanzen liefern. 

Jetzt wurde ein Papier mit Datum Mai 2023 öffent-

Zur Person

Der Gesundheitsökonom Prof. Jürgen Wasem gilt 

als einer der renommiertesten Kenner des deut-

schen Gesundheitswesens. Das spiegelt sich in 

der Liste seiner Funktionen wider. Der Lehrstuhl-

inhaber für Medizinmanagement an der Universi-

tät Duisburg-Essen ist unter anderem Vorsitzender 

des Erweiterten Bewertungsausschusses.

©
 U

D
E,

 F
ra

nk
 P

re
uß



OPG 02 | 2024   

© PAG 2024  •  22. Jahrgang 24. Januar 2024  •  Seite 12

lich, das keine erkennbaren Einsparungsvorschläge macht. Noch dazu bremst die 

Lage der Bundesfinanzen den vorgesehenen Bundeszuschuss aus. Ist die Situation 

richtig beschrieben?

Wasem: Das BMG-Papier ist echt interessant: Ich habe fast an jeden Abschnitt 

einen Haken gemacht, weil die meisten Dinge zutreffend beschrieben werden. 

Gleichzeitig aber verfehlt es sein eigentliches Thema – denn der gesetzliche Auftrag 

lautete: Durch Empfehlungen auf der Ausgabenseite zur Stabilisierung der GKV-

Finanzen beizutragen. Da kommt aber eigentlich wenig außer der Beschreibung der 

Dinge, an denen BMG und Koalition ohnehin bereits damals arbeiteten. Stattdessen 

fordert das Papier – aus BMG-Perspektive natürlich sehr nachvollziehbar –, dass die 

im Koalitionsvertrag schon beschlossenen einnahmeseitigen Maßnahmen – Dyna-

misierung Bundeszuschuss, Abbau der Unterdeckung bei Bürgergeldbeziehern – 

umgesetzt werden sollen.

opg: Zusatzbeiträge und Leistungskürzungen werden vom Minister 

kategorisch ausgeschlossen. Die wirtschaftliche Entwicklung sieht 

nicht rosig aus. Wie bewerten Sie die GKV-Finanzlage? Kommt man 

damit vom Wähler unbemerkt über die nächste Bundestagswahl? 

Wasem: Während die Beitragszahler 2021 noch ziemlich genau 

20  Milliarden Euro an Zusatzbeiträgen aufgebracht haben, sind es 

dieses Jahr schon über 30 Milliarden Euro. Das ist ja auch vielfach in 

den Medien kommentiert worden, ist also nicht so ganz „unbemerkt“. 

Die Entwicklung von diesem zum nächsten Jahr hängt zum einen von den Tarifab-

schlüssen ab. Zum anderen, ob es „ungeplante“ Entwicklungen auf der Ausgaben-

seite gibt – wenn etwa die Kassen bis zu fünf Milliarden Euro für die rückwirkende 

Anpassung der Landesbasisfallwerte bei den Krankenhäusern drauflegen sollen, kann 

das Geld nur aus zusätzlichen Erhöhungen bei den Zusatzbeiträgen kommen.

opg: Oder anders gefragt, wenn Sie die Finanzlage der GKV in den kommenden 

fünf Jahren nach gegenwärtigem Stand auf einer Skala von 1 (Still ruht die See) 

bis 10 (Land unter!) einschätzen würden, wo stünden wir dann?

Wasem: In den letzten Jahren hat sich die Finanzsituation der GKV oftmals als 

robuster gezeigt als prognostiziert. So hatte der Schätzerkreis für 2022 Beitrags-

einnahmen von 230 Milliarden Euro prognostiziert, tatsächlich waren es schließ-

lich sechs Milliarden Euro mehr. Und im letzten Jahr waren es wohl drei Milliarden 

Euro mehr Einnahmen und zugleich gut zwei Milliarden Euro weniger Ausgaben 

als zuvor geschätzt. Aber richtig ist natürlich: Ein Gleichklang des Wachstums der 

beitragspflichtigen Einnahmen mit den Ausgaben ist eher die Ausnahme. In den 

letzten 25 Jahren sind die Ausgaben im Durchschnitt rund 1,2 Prozentpunkte pro 

„Wenn ich Karl Lauterbach 
richtig verstehe, sind die 
Einsparungen ohnehin nur 
ein ,Mitnahme-Effekt‘, weil 
er aus inhaltlicher Sicht den 
Homöopathika an den Kragen 
möchte.“ © iStock.com, ollo
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Jahr schneller gewachsen als die beitragspflichtigen Einnahmen. Und perspektivisch 

wird die Schere wegen der demographischen Entwicklung eher größer als kleiner. 

Unterstellt man die durchschnittliche Dynamik der letzten 25 Jahre auch für die 

nächsten fünf Jahre, ist man 2029 bei einem Zusatzbeitragssatz von rund 2,5 Pro-

zentpunkten.

opg: Wie bewerten Sie folgende Instrumente: Beitragsbemessungsgrenze erhöhen, 

andere Einkommensarten berücksichtigen und gesundheitsrelevante Steuerein-

nahmen zweckbinden.

Wasem: In aller Kürze: Isolierte Erhöhung der Beitrags-

bemessungsgrenze und Einbezug anderer Einkunftsar-

ten bei Konstanthaltung der Versicherungspflichtgrenze 

halte ich für finanziell riskant, weil insbesondere gute 

Risiken dann in die PKV abwandern werden. Der Fi-

nanzwissenschaftler in mir ist auch gegenüber einer 

Zweckbindung von Steuereinnahmen skeptisch.

opg: Die Ausgabenseite wird erst mittel- bis lang-

fristig entlastet – wenn die Lauterbachschen Struk-

turreformen greifen. Wie werden diese Gesetze wie etwas Krankenhausreform, 

Notfallreform, Hausarzthonorarreform, Digitalgesetze die Finanzen der Kassen 

zunächst belasten und können sie tatsächlich die gewünschten Effekte erzielen?

Wasem: Die Honorarreform wird dauerhaft mehr Geld kosten, denn das die Ent-

budgetierung der Honorare Entlastung bei der Inanspruchnahme von GKV-Leis-

tungen an anderer Stelle führt, mag ich mir nicht so recht vorstellen. Die anderen 

Maßnahmen bergen natürlich ein mittelfristig erhebliches Potenzial zur Effizienz-

steigerung – damit führen sie nicht zwar nicht zu absoluten Einsparungen aber 

doch geringeren Anstiegen der Ausgaben. Seriös kann man das aber derzeit nicht 

beziffern. Zumal an der mit Abstand wichtigsten Baustelle – der Krankenhausreform 

– noch völlig offen ist, wie sie letztlich aussehen und dann vor allen Dingen von den 

Bundesländern umgesetzt werden wird.

opg: Kann Lauterbach sein Mantra, keine Leistungen zu kürzen angesichts der 

Kassenlage aufrechterhalten? Wo könnte man den Rotstift beim GKV-Leistungs-

angebot ansetzen? 

Wasem: Es gilt meines Erachtens nach wie vor: Rationalisierung vor Rationierung. 

Wir haben eben über die Reformbaustellen gesprochen – da liegen schon erheb-

liche Potenziale. Je weniger wir das angehen, um so stärker müssen wir aber an 

den Leistungskatalog. Das gebietet schon die Solidarität mit den jüngeren Genera-

tionen. Damit sind allerdings zentrale Wertentscheidungen verbunden, für die ich 

5.175 €

Eine isolierte Erhöhung der Bei-
tragsbemessungsgrenze berge 
Risiken, meint Prof. Wasem. 

© stock.adobe.com, Stockfo-
tos-MG bearbeitung pag
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schon seit zwei Jahrzehnten eine gesellschaftliche Debatte einfordere. So ist ja ein 

wesentlicher Treiber der Kosten der medizinisch-technische Fortschritt: neue Medi-

zinprodukte, neue Arzneimittel. Da hat Deutschland im europäischen Vergleich bis-

lang eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft. Wollen wir dies weiterhin? Dann werden 

wir an anderer Stelle restriktiver sein müssen.

t  zurück zum Inhalt  E-Mail an die Redaktion  u

A05-L05

MELDUNGEN uuu

A06-L06

u GKV-Finanzen: Kassenvertreter fordern Reformen ein

Berlin (opg) – Die Nicht-Empfehlungen aus dem Bundesgesundheitsministeri-

um (BMG) zur GKV-Finanzstabilisierung sorgen für Empörung in der Kassen-

welt. In einer Erklärung fordert der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbands 

die Umsetzung dringender Strukturreformen ein, um die Ausgabenseite 

unter Kontrolle zu bekommen. Für die Einnahmenseite müssten endlich die 

Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden.

Die dort „vereinbarten kostendeckenden Beiträge für Bürgergeld-Beziehende und 

die Dynamisierung des Bundeszuschusses bleiben unerlässlich, um eine verantwor-

tungsgerechte Finanzierung staatlicher Aufgaben sicherzustellen“, heißt es in der Er-

klärung, die der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 17. Januar verabschiedet hat. 

Beitragssatzerhöhungen dürften nicht das Maß aller Dinge sein. Die Kassenvertreter 

verlangen außerdem die Umsetzung der Notfallversorgungs- und der Krankenhaus-

reform. Kritisch sehen sie die geplante Entbudgetierung hausärztlicher Leistungen.

Die vom BMG forcierte Maßnahme, homöopathische Mittel aus den Satzungs-

leistungen zu streichen, kommentiert der Verwaltungsrat nicht. Die Interessenvertre-

Reaktionen zur GKV-Finanz-
stabilisierung von Ulrich 
Schneider, Paritätischer Wohl-
fahrtsverband, Prof. Andrew 
Ullmann, FDP, und Maria Klein-
Schmeink, B‘90/Grüne (v.l.n.r.) 
© Sven Serkis und pag, Fiolka
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tung der Innungskrankenkassen bezeichnet diesen Punkt als das, was er offensicht-

lich ist – eine auf die Gesamtausgaben der GKV bezogene „finanzielle Marginalie“. 

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsver-

bandes, äußert sich auf X noch deutlicher: „Ordnungspolitische Symbolpolitik 

ohne nennenswerten finanziellen Effekt, aber mit maximalem Streitpotential in 

der Bevölkerung. Wozu?“

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Prof. Andrew 

Ullmann, hält diese Maßnahme für nicht ausreichend. Den Ruf nach mehr Staats-

knete will er aber nicht teilen. „Wir müssen über die richtigen ökonomischen An-

reize nachdenken, unnötige Bürokratie abbauen und die Eigenverantwortung der 

Bürgerinnen und Bürger stärken und vermehrt einbeziehen.“ Grünen-Fraktionsvizin 

Maria Klein-Schmeink dagegen hält an mehr Bundesmittel fest und hofft auf die 

Hilfe von höchster politischer Stelle. „Wir gehen davon aus, dass Bundeskanzler 

Olaf Scholz und die Bundesregierung dieses Anliegen unterstützen.“ Das für die 

Grünen sensible Thema Homöopathie klammert sie aus.

t  zurück zum Inhalt 

A07-L07

u Haushaltsausschuss: Halbe Milliarde mehr für Gesundheit 

Berlin (opg) – Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach kann mit mehr 

Haushaltsgeld rechnen als zunächst geplant. Sah der ursprüngliche Regie-

rungsentwurf zum Einzelplan 15 für dieses Jahr 16,22 Milliarden Euro vor, sind 

es nun 16,71 Milliarden Euro. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestags 

in seiner Bereinigungssitzung am 18. Januar beschlossen. Mehr Geld gibt es 

demnach für Aufklärung, Forschung und internationale Gesundheitspolitik.

Neu in den Etat aufgenommen werden sieben Millionen Euro für 

Modellmaßnahmen zur Versorgung von an Long Covid erkrankten 

Kindern und Jugendlichen. Insgesamt steigen die Ausgaben für For-

schung, Untersuchungen und Ähnliches von 29,38 Millionen auf 

38,77 Millionen Euro. Damit soll ferner der professionelle Umgang 

mit Wünschen nach einem assistierten Suizid erforscht werden, vor 

allem mit Blick auf die Pflegefachpersonen. Außerdem ist geplant, 

den Projektentwurf „Pflegehotel und rehabilitativ orientierte Kurz-

zeitpflege“ zu fördern.

Im Bereich Aufklärung stocken die Haushälter den Regierungsan-

satz von 17,53 Millionen auf 22,38 Millionen Euro auf. Für die Aufklä-

rung über sexuell übertragbare Krankheiten sind nun 13,08 Millionen 
© imago images, political images
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Euro vorgesehen statt 9,9 Millionen. Für 

die Aufklärung über den Drogen- und 

Suchtmittelverbrauch stehen 19,21 Mil-

lionen Euro zur Verfügung gegenüber 

15,21 Millionen, welche die Regierung 

ursprünglich vorgesehen hat.

Für die Stärkung der internationa-

len öffentlichen Gesundheit sind jetzt 

60,25  Millionen Euro veranschlagt (vor-

her: 50 Millionen). Und um die Kosten der internationalen Zusammenarbeit zu decken, 

wird der Regierungsansatz von 5,03 Millionen auf 6,28 Millionen Euro angehoben.

Doch selbst mit der halben Milliarde Euro mehr schrumpft der Gesundheits-

etat um ein Drittel. Den Einzelplan 15 berät der Bundestag abschließend am  

1. Februar, über den gesamten Haushalt stimmt das Parlament einen Tag später 

ab. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat der Ampel einen Strich durch 

ihre Etatpläne gemacht. Eigentlich wollte sie den Bundeshaushalt bereits Ende 

vergangenen Jahres verabschieden.

t  zurück zum Inhalt 

A08-L08

u Krankenhäuser: Vorhaltefinanzierung entzaubert?  

Berlin (opg) – Neuer Ärger um die Krankenhausreform: Die im Arbeitsent-

wurf des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz vorgesehene Vor-

haltefinanzierung wird von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) 

scharf kritisiert. Grund ist Auswirkungsanalyse der Firma Vebeto. Diese hat 

die DKG in Auftrag gegeben und am 16. Januar vorgestellt.

Darin wird am Beispiel eines fiktiven Krankenhau-

ses ein Vergleich der angenommenen Erlösentwick-

lung zwischen dem bisherigen Finanzierungssystem 

(aDRG) und dem geplanten neuen Finanzierungs-

system – Kombination aus Vorhaltebudget und resi-

dualen DRG – vorgenommen. Die Analyse beinhal-

tet verschiedene Szenarien. Die Ergebnisse fassen 

die Autoren wie folgt zusammen: „Im aDRG-System 

schwanken die Erlöse abhängig von den Fallzahlen. 

Mit der Vorhaltefinanzierung schwanken sie auch, 

nur komplizierter und auf längeren Zeitskalen.“  

Insgesamt 
steigen die 
Ausgaben für 
Forschung, Un-
tersuchungen 
und Ähnliches 
von 29,38 Milli-
onen auf 38,77 
Millionen Euro. 
© stock.adobe.
com, Goroden-
koff

„Im aDRG-System schwanken die Erlöse abhängig von den Fall-
zahlen. Mit der Vorhaltefinanzierung schwanken sie auch, nur 
komplizierter und auf längeren Zeitskalen.“ So lautet das Fazit der 
Auswirkungsanalyse der Firma Vebeto. © stock.adobe, h368k742
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Im Mittel und über lange Zeitskalen verhielten sich die Erlöse gleich wie im aDRG-

System. Man habe in der Simulation keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass 

die neue Art der Finanzierung kleinen Krankenhäusern hinsichtlich des wirtschaft-

lichen Überlebens helfe .

Auch für die von Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach (SPD) 

angekündigte Entökonomisierung der Häuser erkennt Vebeto nur wenige Hin-

weise: „Die Einnahmen eines Krankenhauses hängen weiterhin stark davon ab, 

wie sich seine Fallzahlen entwickeln.“ Der Zusammenhang zwischen Fallzahl 

und Erlösen sei nur komplizierter geworden und teilweise zeitlich verschoben. 

Zum Reformziel Entbürokratisierung heißt es, dass eine insgesamt gesteigerte 

Komplexität kaum mit einer Redaktion des Verwaltungsaufwandes in Einklang 

zu bringen sei. 

Für DKG-Vorstandschef Dr. Gerald Gaß macht die 

Analyse deutlich, dass der Reformprozess in einer Sack-

gasse steckt. „Eine reine Marktanalyse und eine letztlich 

unterkomplexe und statische Betrachtung eines dyna-

mischen Systems hilft bei der aktuellen Diskussion und 

der Ausgestaltung der Details der Krankenhausreform 

nur bedingt“, kontert die Krankenhaus-Regierungs-

kommission. Rückendeckung erhält die DKG vom AOK-

Bundesverband: Die durch das Ministerium derzeit vor-

gesehene Ausgestaltung der Vorhaltefinanzierung kann 

für die Krankenhäuser die vorgebenen Ziele nicht er-

reichen, sagt Vorstandsvorsitzende Dr. Carola Reimann. 

l Link:  Dr. Eberhard Hansis, Dr. Hannes Dahnke, Hilft die Vorhaltefinanzierung kleinen 
Krankenhäusern?, Vebeto-Studie, 2. Januar 2024, PDF, 36 Seiten

t  zurück zum Inhalt 

A09-L09

u Pandemie: Steinmeier will offene Fragen aufarbeiten

Berlin (opg) – „Es waren gerade die Wissenschaftler, die die Politik in dieser 

Zeit nach bestem Wissen und Gewissen beraten haben“, sagt Bundesprä-

sident Dr. Frank-Walter Steinmeier bei der Verleihung des Verdienstkreu-

zes 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Prof. 

Klaus Cichutek und Prof. Lothar Wieler am 18. Januar. Mit dieser Zeit meint 

das Staatsoberhaupt die Corona-Pandemie, zu der wichtige Fragen nicht 

ausreichend beantwortet seien.

DKG und AOk-Bundesverband kritisieren die Vorhaltevergütung. 
Im Bild: DKG-Vorstandschef Dr. Gerald Gaß und die AOK-Vor-
standsvorsitzende Dr. Carola Reimann. © pag Fiolka

http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/08.01-2024-01-16_Anlage_Vebeto-Studie.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/08.01-2024-01-16_Anlage_Vebeto-Studie.pdf
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Steinmeier mahnt eine Aufarbeitung der Corona-Zeit unter anderem deshalb an, 

„weil niemand sagen kann, ob wir nicht in absehbarer oder auch späterer Zeit 

wieder einmal von einer Pandemie getroffen werden“. Zudem habe sich gerade in 

dieser Zeit viel Misstrauen in staatliche Maßnahmen, in politisches Handeln und in 

die demokratische Selbstorganisation der Republik artikuliert. Dem Bundespräsi-

denten zufolge haben sich solche Haltungen bis weit in die Mitte der Gesellschaft 

verfestigt. Das Vertrauen in demokratische Institutionen und in vernunftbasierte 

Wissenschaft habe gelitten. „Auch und gerade diese Folgen der Pandemie haben 

uns zu beschäftigen.“

Die ehemaligen Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts und des Robert Koch-Insti-

tuts, Cichutek und Wieler, hätten „inmitten manchmal des größten Durcheinanders 

einen kühlen Kopf bewahrt“, würdigt Steinmeier die beiden Wissenschaftler. Und 

weiter: „Im Großen und Ganzen haben wir die Prüfung der Pandemie bewältigt, 

wozu die beiden Wissenschaftler, die wir heute ehren, in herausragender Weise 

beigetragen haben.“

Unterdessen nimmt der FDP-Ge-

sundheitspolitiker Prof. Andrew Ull-

mann die Rede Steinmeiers zum Anlass, 

um erneut eine Enquete-Kommission 

zur Aufklärung und Aufarbeitung der 

Pandemie zu fordern. Ziel müsse eine 

„rückblickende Zukunftsorientierung“ 

sein. Es gehe nicht darum, politisch zu 

verurteilen, sondern um die politisch-

wissenschaftliche Beurteilung, um für 

die Zukunft valide Entscheidungen 

treffen zu können. „Denn es ist keine Frage ob, sondern wann die nächste Pande-

mie kommen wird, deshalb müssen wir uns politisch und gesamtgesellschaftlich 

besser vorbereiten.“

t  zurück zum Inhalt

Bundespräsident Dr. Frank-
Walter Steinmeier bei der Ver-
leihung des Verdienstkreuzes 
1. Klasse an Prof. Klaus Cichu-
tek (Foto rechts) und Prof. 
Lothar Wieler am 18. Januar 
© pag, Fiolka

Gruppenbild mit Gesundheits-
minister © pag, Fiolka
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A10-L10

u Organspenden: Trotz Anstieg bleibt Lage kritisch

Frankfurt am Main (opg) – Grund zum Aufatmen geben die Organspende-

zahlen von 2023 zwar nicht, dennoch ist laut Deutsche Stiftung Organtrans-

plantation (DSO) ein Aufwärtstrend von elf Prozent im Vergleich zum Vor-

jahr erkennbar. 

965 Menschen haben 2023 post mor-

tem Organe gespendet. Im Jahr 2022 

waren es nur 869 Personen und somit 

96 weniger, informiert die DSO in einer 

Pressemitteilung. Auch die Anzahl der 

in Deutschland postmortal entnomme-

nen Organe, die über die internationale 

Vermittlungsstelle Eurotransplant ver-

teilt und schließlich im In- und Ausland 

transplantiert werden konnten, stieg: 

Sie erhöhte sich von 2.662 im Jahr zu-

vor um 8,1 Prozent auf 2.877 Organe 

für 2023. Zudem wurden im vergange-

nen Jahr in den Transplantationszentren 

2.985 Organe aus Deutschland und dem Eurotransplant-Verbund übertragen, 2022 

waren es noch 2.795. Bundesweit konnte damit 2.866 Patienten ein Weiterleben 

oder eine bessere Lebensqualität ermöglicht werden. 2022 waren es 2.695, ver-

gleicht die DSO. 

Summa summarum dennoch kein Grund von einer Trendwende zu sprechen. 

Immerhin stehen auf den Wartelisten in Deutschland nach DSO-Statistik aktuell 

knapp 8.400 Menschen und zählen die Tage bis zu einer Transplantation. Der Me-

dizinische Vorstand der Stiftung, Dr. Axel Rahmel, vergegenwärtigt die dramatische 

Situation: „Durch den enormen Einbruch der Spenderzahlen im Jahr 2022 bringt 

uns das Plus von elf Prozent zumindest wieder zurück auf das Niveau, das wir in 

den Jahren zuvor halten konnten – und das ist angesichts der rund 8.400 schwer 

kranken Patientinnen und Patienten auf den Wartelisten deutlich zu niedrig.“

Auch der Blick ins Ausland belegt die verbesserungswürdige Lage in Sachen 

Organspenden: Im internationalen Vergleich bildet Deutschland, so die DSO, ein 

Schlusslicht und profitiert im Eurotransplant-Verbund von anderen Mitglieds- 

ländern, indem es mehr Organe erhalte, als es abgebe.

t  zurück zum Inhalt

Anzahl der Organspender1 im regionalen Vergleich

2021 2022 2023

Nord 148 133 170
Nord-Ost 96 91 107
Ost 121 112 126
Bayern 110 128 126
Baden-Württemberg 108 132 137
Mitte 144 104 133
Nordrhein-Westfalen 206 169 166
Bundesweit 933 869 965

Anzahl der gespendeten Organe2 im regionalen Vergleich

2021 2022 2023

Nord 470 430 541
Nord-Ost 268 276 317
Ost 378 329 351
Bayern 356 425 360
Baden-Württemberg 365 375 397
Mitte 467 335 408
Nordrhein-Westfalen 601 492 503
Bundesweit 2.905 2.662 2.877

Region

Region

1  Ohne Lebendspende, ohne 
Dominospende.

2  In der Region entnommen 
und später bundesweit sowie 
im Ausland transplantiert.

Quelle: DSO 15.01.2024

Dr. Axel Rahmel, medizinischer 
Vorstand der DSO © pag, 
Fiolka
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A11-L11

u Praxisbarometer: Digitalisierung gleich Mehraufwand

Berlin (opg) – „Weniger Zeitverschwendung, mehr Versorgung“, fordert  

Dr. Sibylle Steiner, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung (KBV), von der Digitalisierung. Anlass ist eine Befragung von über 

3.000 Praxen. Zentrales Ergebnis: Der Nutzen der Digitalisierung wird zwar 

erkannt, ist jedoch noch immer mit deutlichem Mehraufwand für Behand-

ler und sogar Patienten verbunden.

Zum sechsten Mal hat das Berliner IGES Institut im Auf-

trag der KBV Ärzte und Psychotherapeuten befragt, 

knapp 3.200 Praxen beteiligten sich. Ein wesentliches 

Ergebnis des Praxisbarometers Digitalisierung 2023 

sei, dass die digitale Kommunikation der Praxen un-

tereinander und mit Patienten zunehme, so Dr. Martin 

Albrecht, Geschäftsführer des IGES Instituts. 41 Pro-

zent der Kommunikation mit Patienten außerhalb der 

Praxis sind im Vorjahr mehrheitlich bis komplett digi-

talisiert geschehen. 2022 waren es noch 36 Prozent, 

2021 lediglich 30 Prozent. 

Dass die Digitalisierung noch deutlich unter ihrem 

Soll liegt, zeigt das Barometer ebenfalls: Zwar kommen erste Telematikinfrastruktur 

(TI)-Anwendungen in der Versorgung an, die Zufriedenheit damit bleibt aber ge-

ring: Mit dem Notfalldatenmanagement sind lediglich 19 Prozent der befragten 

Praxen zufrieden, beim eRezept liegt der Wert bei 37 Prozent. Störungen der TI 

fallen gegenüber 2022 etwas seltener aus, dennoch verzeichnet über die Hälfte 

der Praxen mindestens wöchentlich Probleme. Auffällig: In den Versorgungsalltag 

von Psychotherapeuten haben TI-Anwendungen noch nicht gefunden, 71 Pro-

zent nutzen keine der Anwendungen. 

Dennoch lobt Steiner die Niedergelassenen als „sehr aufgeschlossen“ für die 

Digitalisierung. Gleichzeitig fordert sie von Politik und gematik, Erfahrungswerte 

für Verbesserungen zu nutzen. Die Zahlen, die das sechste Praxisbarometer liefert, 

„sind aus unserer Sicht alarmierend“, mahnt die KBV-Vorständin und erinnert an 

die politische Formel „Digitalisierung = weniger Bürokratie“. Diese gehe nicht nur 

nicht auf, sondern habe gegenwärtig sogar einen gegenteiligen Effekt: Digitali-

sierung bedeute häufig Mehraufwand, sogar für Patienten.

l Link:  PraxisBarometer Digitalisierung 2023, Link zur Website der KBV mit weiteren 
Dokumenten und Downloadmöglichkeiten.

t  zurück zum Inhalt

SCHLUSSFOLGERUNGEN DER KBV
PRAXISBAROMETER DIGITALISIERUNG
2023

wissenschaftlich begleitet und
durchgeführt von

Dr. Sibylle Steiner, KBV-Vorstandsmitglied, und Dr. Martin Albrecht, 
Geschäftsführer des IGES Instituts, präsentieren das PraxisBarometer 
Digitalisierung 2023. © pag, Fiolka

https://www.kbv.de/html/praxisbarometer.php
https://www.kbv.de/html/praxisbarometer.php
https://www.kbv.de/html/praxisbarometer.php
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A12-L12

u Ersteinschätzung: SmED besteht Praxistest

Berlin (opg) – Wie sich das webbasierte Ersteinschätzungstool SmED in der 

ambulanten Notfallversorgung bewährt, hat das vom Innovationsausschuss 

geförderte Projekt DEMAND untersucht. Nach erfolgreichem Abschluss bittet 

der Ausschuss das Bundesgesundheitsministerium, die Ergebnisse bei der 

aktuellen Notfallversorgung zu berücksichtigen. 

Die Analyse der Kassendaten zeige, 

dass bei einer strukturierten Erstein-

schätzung weniger Versicherte die sta-

tionären Notaufnahmen aufgesucht 

haben, sondern ambulant versorgt wer-

den konnten. Zwar ergebe die Evaluati-

on auch, dass die Vorgehensweise nicht 

bei allen Patientinnen und Patienten an-

wendbar war und SmED die Dringlich-

keit einer medizinischen Behandlung 

insgesamt höher einschätzte als die Anwender. „Dennoch scheint das Verfahren 

eine Option für eine strukturierte Ersteinschätzung zu sein“, heißt es in einer Presse-

mitteilung des Innovationsausschuss. Aus den Unterschieden zwischen den KVen 

könnten Best-Practice-Erkenntnisse zur Umsetzung gewonnen werden. 

Zum Hintergrund: DEMAND hat für Kontaktstellen der ambulanten Notfallver-

sorgung ein standardisiertes Ersteinschätzungsverfahren erprobt, maßgeblich unter 

Einsatz des webbasierten Tools SmED (Strukturierte medizinische Ersteinschätzung 

in Deutschland). Das Fachpersonal wird dabei unterstützt, die Hilfesuchenden be-

darfsgerecht beispielsweise dem Rettungsdienst, einer ambulanten Behandlung 

oder einer telefonischen ärztlichen Beratung zuzuteilen. 

Für die Entwicklung von SmED zeichnet das Zentralinstitut für die kassenärzt-

liche Versorgung (Zi) verantwortlich. Aktuell hat es ein Rechtsgutachten zu Haf-

tungsrisiken bei Ersteinschätzungsverfahren in Krankenhäusern veröffentlicht. Prof. 

Raimund Waltermann kommt darin zu dem Ergebnis, dass Hilfesuchende in Not-

aufnahmen – auch ohne gültige G-BA-Richtline – nur in medizinischen Notfällen 

von einer Klinik behandelt werden dürfen. Ansonsten müssten sie in die ambulante 

Versorgung weitergeleitet werden. „Wird die medizinische Ersteinschätzung durch 

geschulte Sichtungskräfte vorgenommen, ist aus der Perspektive des Haftungs-

rechts eine zusätzliche ärztliche Prüfung prinzipiell nicht erforderlich“, fasst das Zi 

die Expertise zusammen. Dies gelte insbesondere dann, wenn das Fachpersonal 

nach einem strukturierten Verfahren vorgehe, das Hilfesuchenden im Hinblick auf 

Posterausschnitt „Implemen-
tierung einer standardisierten 
Ersteinschätzung als Basis eines 
Demand Managements in der 
ambulanten Notfallversorgung 
(DEMAND)“

Quelle: aQua –Institut für an-
gewandte Qualitätsförderung 
und Forschung im Gesund-
heitswesen GmbH, Göttingen
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Dringlichkeit und Versorgungsebene einordne. Haftungsrechtlich entlastet würden 

die Kliniken insbesondere dann, wenn eine als Medizinprodukt zertifizierte Soft-

ware eingesetzt werde.

l Link:  Prof. Raimund Waltermann, Haftungsrechtlicher Rahmen des Einsatzes von 
Ersteinschätzungsverfahren im Krankenhaus vor dem Hintergrund von § 120 
Absatz 3b SGB V, Rechtsgutachten erstattet für das Zentralinstitut für die kas-
senärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi), Dezember 
2023, PDF, 64 Seiten

l Link:  Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss, Beschluss (...) 
zum abgeschlossenen Projekt DEMAND, 19. Januar 2024, PDF, 3 Seiten

l Link:  Ergebnisbericht DEMAND, Konsortialführung: aQua – Institut für angewandte 
Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH, PDF, 228 Seiten

t  zurück zum Inhalt 

A13-L13

u G-BA erweitert GKV-Leistungskatalog

Berlin (opg) – Der Gemeinsame Bundeausschuss (G-BA) erweitert den GKV-

Leistungskatalog: Aufgenommen hat er am 18. Januar unter anderem ein 

bildgebendes Verfahren zum Abklären von koronarer Herzkrankheit als 

neue ambulante Leistung. Außerdem wird Fluoridlack unabhängig vom 

Kariesrisiko für alle Kinder unter sechs Jahren eine Kassenleistung. Bisher 

gab es für den Schutz des Milchgebisses je nach Altersgruppe unterschied-

liche Regelungen.

Ein weiterer Beschuss des G-BA: Die Systemische 

Therapie ist künftig auch für Kinder und Jugendliche 

eine Leistung der GKV. Außerdem kann bei gesetz-

lich Versicherten die Computertomographie-Koronar- 

angiographie (CCTA) eingesetzt werden, wenn in 

Arztpraxen der Verdacht auf eine chronische koronare 

Herzkrankheit abgeklärt werden soll. Die CCTA ist eine 

nicht-invasive bildgebende Methode, mit der die Herz-

kranzarterien dargestellt werden, um dort Verengun-

gen oder Verschlüsse zu finden. 

Dr. Monika Lelgemann, unparteiisches Mitglied des G-BA und Vorsitzende des 

Unterausschusses Methodenbewertung, erwartet künftig, dass die Häufigkeit  

diagnostischer Herzkatheterverfahren abnimmt. „Bei vergleichbarer Krankheitslast 

wurden bisher in Deutschland entsprechende Untersuchungen fast doppelt so häu-

fig wie in anderen europäischen Ländern durchgeführt.“ Trotz der Vielzahl an die-

sen Untersuchungen erreiche man im Vergleich keine überdurchschnittlich guten 

Fluoridlack 
wird für alle 
Kinder unter 
sechs Jahren 
eine Kassen-
leistung, un-
abhängig vom 
Kariesrisiko. 
© iStock.com, 
BanksPhotos

http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/13.01-Gutachten-Waltermann_01-2024.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/13.01-Gutachten-Waltermann_01-2024.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/13.01-Gutachten-Waltermann_01-2024.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/13.01-Gutachten-Waltermann_01-2024.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/13.01-Gutachten-Waltermann_01-2024.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/13.02-2024-01-19-DEMAND.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/13.02-2024-01-19-DEMAND.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/13.01-2024-01-19_DEMAND_Ergebnisbericht.pdf
http://www.pa-gesundheit.de/pdf/OPG2402/13.01-2024-01-19_DEMAND_Ergebnisbericht.pdf
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Ergebnisse bei der kardiovaskulären Krankheitslast und Sterblichkeit. Lelgemann 

weist darauf hin, dass der G-BA bei der CCTA Mindestfallzahlen für die niederge-

lassenen Ärzte vorgibt. 

Der Ausschuss hat zudem die Impfung gegen Dengue-Fieber in die Schutz-

impfungsrichtlinie aufgenommen. Nach der Markteinführung von Qdenga hat die 

STIKO am 30. November 2023 eine Empfehlung für den Lebendimpfstoff ausge-

sprochen. Diese gilt für Personen ab vier Jahren, die bereits eine labordiagnostisch 

gesicherte Dengue-Virusinfektion durchgemacht haben: als Reiseimpfung vor Rei-

sen in Dengue-Endemiegebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko oder bei gezielten 

Tätigkeiten mit Dengue-Viren außerhalb von Endemiegebieten. Eine allgemeine 

Impfempfehlung für „Dengue-Naive“ existiert nicht.

t  zurück zum Inhalt  

A14-L14

u Psychiatrie: Keine leitliniengerechte Behandlung

Berlin (opg) – Die psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung 

in Deutschland muss reformiert werden, um den wachsenden Bedarf zu  

decken. Bei einem Expertengespräch im Gesundheitsausschuss über die  

Zukunft der psychiatrischen Versorgung im Krankenhaus machen die Sach-

verständigen deutlich, dass mehr Personal, mehr Prävention und eine flexible 

Behandlung über Sektorengrenzen hinweg nötig sind.

Cornelia Metge von der Bundespsychotherapeuten-

kammer (BPtK) fordert mehr Personal in Kliniken, die 

Finanzierung der stationären psychotherapeutischen 

Weiterbildung, eine Flexibilisierung der Krankenhaus-

behandlung und einen besseren Übergang in die am-

bulante Versorgung. In den meisten psychiatrischen 

Krankenhäusern sei derzeit keine leitliniengerechte 

Behandlung möglich. Insbesondere bei der psychothe-

rapeutischen Behandlung seien die Defizite eklatant. 

Obwohl Patienten in Kliniken versorgt würden, weil sie 

eine intensivere Behandlung benötigten, ermöglichten 

die Mindestvorgaben keine optimale Versorgung. 

Die meisten Patienten bräuchten nach der Kran-

kenhausbehandlung eine ambulante Weiterbehand-

lung, sagt Metge. Das erfordere ausreichende am-

bulante Behandlungskapazitäten durch eine Reform 

der Bedarfsplanung. Auch sollten Patienten schon 

In den meisten psychiatrischen 
Krankenhäusern sei derzeit kei-
ne leitliniengerechte Behand-
lung möglich, sagt Cornelia 
Metge von der Bundespsycho-
therapeutenkammer.

© bptk und adobe.stock, 
sudok1
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während der Krankenhausbehandlung psychotherapeutische Sprechstunden in 

den Praxen in Anspruch nehmen können.

Auch Andreas Meyer-Lindenberg von der Deutschen Gesellschaft 

für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheil-

kunde (DGPPN) berichtet von einem enormen Versorgungsbedarf. 

Mehr als ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland werde jedes 

Jahr behandlungsbedürftig psychisch krank. Etwa ein Zehntel davon 

sei schwer krank und habe einen intensiven, oft chronischen oder 

wiederkehrenden Behandlungsbedarf. Diese Gruppe brauche eine 

bedarfsorientierte, ärztlich gesteuerte, flexible und sektorenüber-

greifende Behandlung. 

Die DGPPN empfiehlt ein Versorgungsmodell mit den Leitprinzipien ambulant 

vor stationär und Prävention vor Therapie. Neben der vollstationären Versorgung 

müsse eine flexible teilstationäre Versorgung mit intensiver ambulanter Behandlung 

ermöglicht werden.

t  zurück zum Inhalt

A15-L15

u Eskalierender Mangel an HIV-Medikamenten

Berlin (opg) – „Es ist schlimmer, als wir zu fürchten gewagt haben“, betont 

Erik Tenberken, Vorstand der Deutschen Arbeitsgemeinschaft HIV- und 

Hepatitis-kompetenter Apotheken. Er stellt eine erhebliche Unterversor-

gung von Medikamenten zur HIV-Prophylaxe fest – knapp 90 Prozent der  

HIV- Schwerpunktpraxen seien betroffen. Besonders kritisch: Eine steigende 

Anzahl von Neuinfektionen sei zu erwarten.

Die Wirkstoffkombination Emtricitabin/Tenofovirdiso-

proxil für die HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) ist in 

Deutschland kaum noch erhältlich. Es ist das einzige 

Mittel, das in Deutschland für die HIV-Präexpositions-

prophylaxe (PrEP) zugelassen ist. 

Eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft ambulant 

tätiger Ärztinnen und Ärzte für Infektionskrankheiten 

und HIV-Medizin (dagnä) belegt den Mangel: Knapp 

90 Prozent der HIV-Schwerpunktpraxen sind betrof-

fen. Die Mehrheit könne nur noch reduzierte Packungsgrößen herausgegeben (rund 

56 Prozent). Mehr als ein Drittel meldet, dass PrEP-Nutzer die regelmäßige Einnahme 

der Mittel unterbrechen mussten (36 Prozent). Besonders bedrohlich sei der Engpass 

Andreas Meyer-Lindenberg 
von der DGPPN berichtet von 
einem enormen Versorgungs-
bedarf. © pag, Fiolka

Medikamente 
für die HIV-
Präexpositions-
prophylaxe 
(PrEP) sind in 
Deutschland 
kaum noch 
erhältlich. 
© stock.adobe.
com, magann
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für Menschen, die auf Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil zur Behandlung von HIV an-

gewiesen sind – ihnen fehle plötzlich ein lebenswichtiges Medikament. Damit liege 

ein großer Schaden vor, attestiert dagnä-Vorstandsmitglied Stefan Mauss.

„Wir sind an dem Punkt, vor dem Praxen und Apotheken seit Monaten war-

nen“, konstatiert Mauss. Mehr als 40.000 Menschen schützten sich hierzulande vor 

HIV mit PrEP. Dass Neuinfektionen in der Konsequenz in die Höhe klettern, liege auf 

der Hand. Das Blatt könne wahrscheinlich nicht durch Kompensation mit Herstellern 

im europäischen Ausland gewendet werden, sind Mauss und Tenberken überzeugt. 

Deutschland stelle in puncto Mangel zwar einen Negativrekord dar, aber auch in den 

Nachbarländern könnten gegenwärtig meist nur die Heimatmärkte bedient werden.

Medienberichten zufolge hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-

produkte (BfArM) im November noch beschwichtigt, die Engpässe könnten kom-

pensiert werden. Nun bestätigt ein Behördensprecher den Ernst der Situation und 

teilt mit, das BfArM wolle „die Engpasssituation schnellstmöglich abmildern“.

t  zurück zum Inhalt

A16-L16

u Pflege: Kassen fordern Bundes- und Ländermittel

Berlin (opg) – Die Pflegeheimkosten steigen weiter an. Das zeigen Analysen 

des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) und des Verbands der Er-

satzkassen (vdek). Der Ruf nach Reformen wird daher immer lauter. 

Laut WIdO betrug die finanzi-

elle Belastung 2023 für Pflege-

heimbewohner durchschnittlich 

2.267 Euro monatlich: 874 für 

Pflege (einrichtungsbezogener 

Eigenanteil), 909 für Unter-

kunft und Verpflegung und 484 

für Investitionskosten. Ohne 

Zuschüsse, die durch das Pfle-

geunterstützungs- und Entlas-

tungsgesetz erhöht wurden, 

beliefen sich die durchschnitt-

lichen Kosten auf 2.836 Euro. 

2022 waren es noch 2.540, mit 

Zuschlägen 2.045. 2017 lagen 

die Kosten bei 1.752.

„Wir sind an dem Punkt, vor 
dem Praxen und Apotheken 
seit Monaten warnen“, konsta-
tiert dagnä-Vorstandsmitglied 
Stefan Mauss. © dagnä

* Datenstand für Niedersachsen 28.09.2023 und für Nordrhein 17.11.2023

Quelle: WIdO 2024

* Datenstand für Niedersachsen 28.09.2023 und für Nordrhein 17.11.2023 

Einrichtungseinheitliche Eigenanteile (EEE), Unterkunft und Verpflegung (U+V) sowie 
Investitionskosten nach Berücksichtigung der nach Wohndauer gestaffelten Leistungs-
zuschläge jeweils zum Stichtag 31. Dezember 2023*, in Euro pro Monat
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Zu ähnlichen Zahlen kommt 

der vdek. Ohne Zuschüsse liegt 

die Eigenbeteiligung Stand 

1. Januar 2024 demnach bei 

2.783 Euro und mit Zuschüs-

sen bei 2.576 Euro, das sind 

165 mehr als im Vorjahr. Die 

2.576 errechnen sich nach 

vdek-Zahlenwerk aus 1.170 für 

Pflege, 921 für Unterkunft und 

485 für Investitionskosten. Der 

vdek goutiert, dass die Stei-

gerung der Kosten durch die 

Zuschläge abgefedert wurden. 

Diese betragen nun im ersten 

Aufenthaltsjahr im Pflegeheim 15 Prozent (vorher 5), im zweiten Jahr 30 (vorher 

25), im dritten Jahr 50 (vorher 45) und im vierten Jahr 75 (vorher 70).

Der Trend zu weiter steigenden Kosten werde aber anhalten. „Das hat unter 

anderem mit gestiegenen Lohnkosten infolge der Verpflichtung der Einrichtungen 

zur tariflichen Bezahlung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der inflations-

bedingten Tarifsteigerungen zu tun“, erläutert Antje Schwinger, Leiterin des For-

schungsbereichs Pflege beim WIdO.

Angesichts dieser Entwicklungen fordern die beiden Kassen-Verbandschefinnen 

Dr. Carola Reimann (AOK) und Ulrike Elsner (vdek), dass die Länder die Investitions-

kosten übernehmen müssen. Reimann verlangt zudem: „Der Bund sollte die Pflege- 

versicherung endlich – wie im Koalitionsvertrag zugesagt – um die sogenannten 

versicherungsfremden Leistungen entlasten.“ Ähnlich sieht es der Verband Deut-

scher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB). Sein Geschäftsführer Thomas Knieling 

appelliert an die Politik: „Es ist also höchste Zeit, dass sich die Bundesregierung 

sowohl um eine nachhaltige und generationengerechte Finanzierung der Pflege-

versicherung kümmert als auch die wirtschaftlichen Grundlagen der Pflegeunter-

nehmen sichert.“

t  zurück zum Inhalt

Finanzielle Belastung einer/eines Pflegebedürftigen in der stationären Pflege in EUR je 
Monat nach Aufenthaltsdauer – 1. Januar 2024 – Bundesgebiet

* EEE = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (ohne Ausbildungsumlage bzw. individuelle 
Ausbildungskosten) gilt einheitlich für alle Bewohner einer Pflegeeinrichtung, variiert jedoch 
zwischen den Einrichtungen.

** Seit 1.1.2022: Reduzierung des EEE durch einen aufenthaltsabhängigen Leistungszuschlag 

Quelle: vdek

921 921 921 921 921

485 485 485 485 485

1.377 1.170 964
689 344

rechnerische
Ausgangswerte

bis 12 Monate ab 12 Monate ab 24 Monate ab 36 Monate

2.576
2.370

2.095

1.750

2.783

Investitionskosten

Unterkunft u.
Verpflegung

EEE*

15 % = 207 30 % = 413 50 % = 689 75 % = 1.033

Eigenbeteiligung

Zuschläge**

Antje Schwinger, Leiterin des 
Forschungsbereichs Pflege 
beim WIdO © pag, Fiolka
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A17-L17

PERSONALIEN

 l Dr. Susanne Wagenmann (Arbeitgeberseite) und 

Uwe Klemens (Versichertenseite) bleiben Vorsit-

zende des Verwaltungsrat des GKV-Spitzenver-

bands. Sie übernehmen den Vorsitz abwechselnd. 

Derzeit hat Wagenmann das Amt inne. Sie arbeitet 

als Leiterin der Abteilung Soziale Sicherung bei der 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-

verbände (BDA). Der Vorsitz wechselt jeweils zum  

1. Juli eines Kalenderjahres. Im Sommer geht er somit auf Klemens, ehemaliger 

verd.di-Landesbezirksleiter Rheinland-Pfalz, über.

 l Diana Stolz (CDU) ist neue Ministerin für Familie, 

Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege im Land 

Hessen. Die Diplom-Rechtspflegerin folgt auf Kai 

Klose (Grüne). Staatssekretärin ist Dr. Sonja Op-

tendrenk, die zuletzt für den Bereich Prävention 

im Bundesgesundheitsministerium zuständig war 

und davor die Abteilung 2 „Gesundheitsversor-

gung, Krankenversicherung“ leitete.

 l Die Hessische Krankenhausgesellschaft hat zwei neue Vizepräsidenten. Dabei 

handelt es sich um Michael Sammet und PD Dr. Thomas Menzel. Sammet ist 

Geschäftsführer der Vinzenzgruppe Fulda, des Herz-Jesu-Krankenhauses Fulda 

und des St. Vinzenz-Krankenhauses Hanau. Er spricht für die Interessen der 

freigemeinnützigen Krankenhäuser. Menzel arbeitet als Vorstandssprecher des 

Klinikums Fulda und vertritt die kommunalen Häuser. Präsident der Hessischen 

Krankenhausgesellschaft bleibt Dr. Christian Höftberger. 

 l Die Deutsche Schlaganfall-Ge-

sellschaft (DSG) hat turnusge-

mäß einen neuen Vorsitzenden: 

Prof. Stefan Schwab führt die 

Fachgesellschaft die kommenden 

zwei Jahre an. Er ist Direktor der 

Neurologischen Klinik des Uni-

versitätsklinikums Erlangen und 

folgt auf Prof. Darius Nabavi, der nun 2. Vorsitzender ist. Laut Satzung könnte 

Prof. Waltraud Pfeilschifter im Januar 2026 das Amt von Schwab überneh-

men. Derzeit ist sie 3. Vorsitzende.

Diana Stolz (Foto links) und 
Dr. Sonja Optendrenk © Paul 
Schneider, Hessische Staats-
kanzlei

Susanne Wagenmann und Uwe 
Klemens © pag, Fiolka

Von links: Prof. Stefan Schwab, 
Prof. Darius Nabavi, Prof. Wal-
traud Pfeilschifter © Uniklinik-
Erlangen, Vivantes Klinikum, 
Andreas Tamme
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 l Alte und neue Präsidentin des 

Landesapothekerverbands Ba-

den-Württemberg ist Tatjana 

Zambo aus Gaggenau. Ebenfalls 

im Amt bestätigt wird Vizepräsi-

dent Rouven Steeb (Bad Rap-

penau). Zweiter Vizepräsident ist 

nun Florian Becker (Bad Wald-

see), er folgt auf Dr. Thomas Fein (Calw), der nicht erneut zur Wahl angetreten ist. 

t zurück zum Inhalt

Von links: Tatjana Zambo, Rou-
ven Steeb und Florian Becker 
© LAV
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Lesen, woher der Wind weht

Landwirtschaftminister Cem Özdemir und Gesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach stellen in der Bundespressekonferenz am 12. April 
2023 die Cannabis-Legalisierungspläne der Regierung vor. © pag Fiolka
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